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Grundsätze zur Zusammenarbeit von Bewährungshelfern/-innen mit HEADS – Ansprechpartnern/-innen der Kriminalpolizei
Gemeinsame Stellungnahme von ABB und ver.di vom 25.9.2007
Die Leistungen der Bewährungshilfe zielen darauf ab, den Verurteilten/die Verurteilte von weiteren Straftaten abzuhalten (§ 56 d Abs. 1 StGB). Der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin steht dem/der Verurteilten helfend und betreuend zur Seite. Er/sie überwacht im Einvernehmen mit dem Gericht die Erfüllung der Auflagen und Weisungen, sowie der Anerbieten und Zusagen. Im Führungsaufsichtsverfahren unterstützt der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin die Führungsaufsichtsstelle maßgeblich bei der Überwachung.

Der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin baut eine Arbeitsbeziehung zum Probanden/zur Probandin auf, die von den Prinzipien der Transparenz, Offenheit und Klarheit geprägt ist. Ziele sind, den Probanden/die Probandin zu stärken und ihn/sie zu unterstützen, vorhandene Ressourcen und Kompetenzen zu nutzen, ihre individuellen Problemlagen zu erkennen und zu verändern.

Ziel der Überwachung ist es, mit den Methoden der Sozialarbeit das Rückfallrisiko zu minimieren und situationsadäquat zu reagieren. 

Der BwH ist Berufsgeheimnisträger nach § 203 Abs. 1 Nr. 5 StGB. Eine Weitergabe von Daten an die Polizei setzt eine konkrete Gefahrenlage bzw. konkrete Anhaltspunkte dafür voraus (§ 34 StGB - Notstandslage). Grundsätzlich ist mit einer Informationsweitergabe sensibel umzugehen. Das bedeutet keinen routinemäßigen Informationsaustausch ohne rechtfertigende Grundlage. 
Bewährungshilfe und HEADS-Ansprechpartner/-innen der Kriminalpolizei haben unterschiedliche Aufgabenstellungen und dementsprechend verschiedene Arbeitsweisen. HEADS ist im polizeilich-präventiven Bereich tätig. Bewährungshilfe arbeitet im Bereich der Resozialisierung, Beobachtung der Lebensführung, Auflagen- und Weisungskontrolle in Abstimmung mit den zuständigen Gerichten.

Die Qualitätsstandards der Bewährungshilfe in Bayern (gültig ab 1.1.2008) lassen die direkte Zusammenarbeit und den direkten Informationsaustausch mit der Polizei(HEADS) in folgenden Fällen zu:

· Bei Anzeichen für Gefährdungssituationen regt der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin einen runden Tisch mit dem Gericht, Vertretern der Führungsaufsichtsstelle, der Staatsanwaltschaft, der Polizei, des Jugendamtes u. a. an, um die Entwicklung im Einzelfall zu erörtern und eine koordinierte Vorgehensweise zu vereinbaren.

· Nur bei Gefahr in Verzug informiert der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin auch die örtlich zuständige Polizeiinspektion unter Angabe der die Gefährlichkeit begründenden Tatsachen.

· Teilnahme der Bewährungshelfer/die Bewährungshelferin an den Gefährderansprachen der Polizei

Es kann nicht obligatorisch und „rein vorsorglich“ von allen HEADS-Probanden/Probandinnen angenommen werden, dass sie Nachteile für das Gemeinwohl bringen oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sind. 
Die Zusammenarbeit und der Informationsaustausch mit der Polizei haben sich nach den verfassungsmäßigen Prinzipien zu richten. Die Art und Weise sowie die Inhalte der Zusammenarbeit müssen danach zur Erreichung des Zweckes oder Zieles geeignet, erforderlich und verhältnismäßig sein. 
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